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9141 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Finanzausschusses 

über den Beschluss des Nationalrates vom 24. Februar 2014 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das Körperschaftsteuergesetz 1988, das 
Stabilitätsabgabegesetz, das Umgründungssteuergesetz, das Umsatzsteuergesetz 1994, das 
Gebührengesetz 1957, das Kapitalverkehrsteuergesetz, das Versicherungssteuergesetz 
1953, das Kraftfahrzeugsteuergesetz 1992, das Flugabgabegesetz, das 
Normverbrauchsabgabegesetz 1991, das Alkoholsteuergesetz, das 
Schaumweinsteuergesetz 1995, das Tabaksteuergesetz 1995, das Glücksspielgesetz, die 
Bundesabgabenordnung, das Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz 2010, das 
Finanzstrafgesetz, das Bundesfinanzgerichtsgesetz, das Bankwesengesetz, das Börsegesetz 
1989, das Versicherungsaufsichtsgesetz, das GmbH-Gesetz, das Notariatstarifgesetz, das 
Rechtsanwaltstarifgesetz, das Firmenbuchgesetz sowie das Zahlungsdienstegesetz 
geändert werden und der Abschnitt VIII des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 325/1986 
aufgehoben wird (Abgabenänderungsgesetz 2014 - AbgÄG 2014)  

Die Österreichische Bundesregierung hat für die XXV. Gesetzgebungsperiode von 2013 bis 2018 das 
Arbeitsprogramm „Erfolgreich. Österreich.“ vereinbart. In diesem Regierungsprogramm sind als Ziele 
unter anderem die Herstellung solider Staatsfinanzen, das Erreichen eines ausgeglichenen Staatshaushalts, 
eines strukturellen Nulldefizits ab 2016 und eine Reduzierung des Schuldenstandes festgeschrieben. 
Zur Erreichung dieser Ziele soll das Abgabenänderungsgesetz 2014 beitragen, indem unerwünschte 
Steuergestaltungen hintangehalten, Lenkungseffekte genutzt und Steuerlücken konsequent geschlossen 
werden. 
Der Finanzausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 26. 
Februar 2014 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatter im Ausschuss war Bundesrat Christian Füller. 
An der Debatte beteiligten sich die Bundesräte Marco Schreuder, Gerd Krusche, Dr. Magnus Brunner, 
Sonja Zwazl, Monika Mühlwerth, Franz Perhab und Rene Pfister. 
Zum Berichterstatter für das Plenum wurde Bundesrat Christian Füller gewählt. 

Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 26. Februar 2014 mit Stimmenmehrheit den 
Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2014 02 26 

 Christian Füller Ewald Lindinger 
 Berichterstatter Vorsitzender 
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